
JAHRESPROGRAMM 2024
GESELLSCHAFTS- UND FREIZEIT-

KOMISSION AESCHI (GFK)

Februar
MI 28.02. Generationenmittagstisch für Seniorinnen und Senioren
  11:45 Uhr , Ref. Kirchgemeindehaus | 21.– | Anmeldung: Ja, via Ancoris

DO 29.02. Vortrag «Vorsorgeauftrag/Testament/Patientenverfügung»   
  für Seniorinnen, Senioren und Interessierte
  19:00 Uhr, Gemeindesaal | Gratis | Anmeldung: Nein

März
MI 27.03.   Eiertütschete zum Osternstart für alle Aescher:innen 
   18:00 Uhr, Waldhaus Aeschi | Gratis | Anmeldung: Ja

April
DO 18.04. Kleidertausch Frühling-/Sommerkollektion für Frauen ab 18 Jahren
  19:00 Uhr, Gemeindeverwaltung | 10.– | Anmeldung: Ja (separater Flyer)

Mai
Offen  Fotografieren leicht gemacht (Theorie & Praxis) für alle Interessierte
  TBD | offen | Anmeldung: Ja

MI 29.05. Generationenmittagstisch für Seniorinnen und Senioren
  11:45 Uhr , Ref. Kirchgemeindehaus | 21.– | Anmeldung: Ja, via Ancoris

Juni
SA 15.06. OL + Nachmittagsprogramm für Klein und Gross
  09:00 Uhr, Waldhaus Etziken | TBD | Anmeldung: Ja

Juli
MO 31.07. 1. Augustfeier des Bierbrau-Club 
  Am Abend gemäss separatem Flyer, Burghof | Gratis | Anmeldung: Nein

BEI FRAGEN MELDEN SIE SICH VIA:
PRAESIDIUM.GFK@AESCHI-SO.CH
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Gesuch zur Durchführung eines Anlasses / Veranstaltung 
 
Bitte das Merkblatt "Bewilligung von Anlässen und Veranstaltungen" beachten und allfällige weitere Bewilligungen einholen. 
 
Das vollständig ausgefüllte Formular ist bei der Gemeindeverwaltung spätestens 3 Monate vor der 
Veranstaltung einzureichen (die Einwohnergemeinde kann eine kürzere Frist setzen). 
 
Organisator / Verein  
  

Verantwortliche Person Name, Vorname:  
 Geburtsdatum:  
 Adresse:  
 PLZ/Ort:  
 Telefon P:  
 Mobil:  
 E-Mail:  
   
Veranstaltung  
  

Datum und Zeit: am  von  bis  Uhr 
 am  von  bis  Uhr 
 am  von  bis  Uhr 
 am  von  bis  Uhr 
        

Durchführungsort:  
 genaue Ortsbezeichnung (z.B. Wirtschaftslokal, Turn-/ Mehrzweckhalle usw.) 

 ☐ im Gebäude ☐ in Festhütte/Zelt ☐ im Freien ☐ im Wald 
 (Zutreffendes ankreuzen) 
 ☐ öffentlicher Grund ☐ Privatgrund 
 (Die Einwilligung / Bewilligung des Grundeigentümers muss vorliegen.) 
  

Infrastruktur: ☐ Räume (bezeichnen):  
(zu benutzende öffentl. 
Einrichtungen) 

☐ Plätze / Strassen (bezeichnen):  
☐ Sanitäre Anlagen ☐ Trinkwasserbezug 

 ☐ Abwasser ☐ elektrische Installationen 
   

Erwartete Besucherzahl: ☐ bis 200 ☐ bis 500 ☐ bis 1000 ☐ über 1000 
     

Getränke-/ Speiseangebot: ☐ vergorene Getränke (Bier, Wein) ☐ gebrannte Wasser (Schnäpse) 
 ☐ alkoholfreie Getränke ☐ warme und kalte Speisen 
 
Der Gesuchsteller wird darauf aufmerksam gemacht, dass gemäss Art. 14 Abs. 1 und Abs. 1 des Bundesgesetzes über Lebensmittel- und 
Gebrauchsgegenstände vom 20. Juni 2014 (Lebensmittelgesetz, LMG / SR 817.0) an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren keine 
alkoholischen Getränke abgegeben werden dürfen. Laut Art. 41 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die gebrannten Wasser vom 21. Juni 
1932 (Alkoholgesetz, AlkG; SR 680) dürfen an Jugendliche unter 18 Jahren keine gebrannten Wasser abgegeben werden. An Jugendliche 
zwischen 16 und 18 Jahren dürfen lediglich vergorene alkoholische Getränke (Bier, Wein, Most, Schaumwein), aber keine gebrannten 
Wasser (Spirituosen, Aperitifs, Alcopops sowie deren Verdünnungen) abgegeben werden. Widerhandlungen werden gemäss Art. 12bis 
des Gesetzes über das kantonale Strafrecht und die Einführung des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 19. September 1940 (EG 
StGB; BGS 311.1) sanktioniert. 
 

Verlängerung der Öffnungszeit (ab 01.00 Uhr bis max. 04.00 Uhr) Verlängerung bis:  
  



Änderungen vorbehalten... Die Daten werden auf der Gemeinde-Website 
(unter «Aktuell» > «Anlässe und Termine») jeweils aktualisiert.
Anmeldung ab Februar möglich, bis eine Woche vor Anlassbeginn.

August
MI 21.08. Generationenmittagstisch für Seniorinnen und Senioren
  11:45 Uhr , Ref. Kirchgemeindehaus | 21.– | Anmeldung: Ja, via Ancoris

MI 28.08. Lesung beim Bücherschrank für alle Interessierten
  18:00 Uhr, Bücherschrank |Gratis | Anmeldung: Nein

September
SA 19.09. «Clean-Up Aeschi» mit Unterstützung der Bürgergemeinde und der UBK  
  im Rahmen des nationalen Clean-Up-Day 2024
  ab 09:00 Uhr, Start und Ende Waldhaus Aeschi | Gratis | Anmeldung: Ja

Oktober
FR 18.10. Kleidertausch Herbst- / Winterkollektion für Frauen ab 18 Jahren
  ab 19:00 Uhr Gemeindeverwaltung | 10.– | Anmeldung: Ja (separater Flyer)

November
DO 02.11.  Bäume & Sträucher richtig zurückschneiden mit Amsler Gartenbau GmbH   
  für alle Interessierten
  TBD | 25.– | Anmeldung: Ja

FR 22.11. Bänzenjass für alle Jasser:innen
oder 29.11. TBD | offen | Anmeldung: Ja

Dezember
  
SO 01.12.  1. Adventsanlass des Gemeinderates
  Dorfweiher beim Volg | Gratis | Anmeldung: Nein

Ganzer Adventsfenster
Monat Im Dorf | Fensteranmeldung: Ja (Ausschreibung im September / November)

HIER MEHR 
ERFAHREN UND 

ANMELDEN:
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